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erlaubet ſeyn ſolle,

nach Mblauf eines Viertel Jahres
von dem Tage

des Mbſterbens ihrer Srauen
anzurechnen,

ſich wiederum zu verheyrathen:

Jn Anſehung

es beyh der Verfaſſung, daß ſelbige

vor Verlauff ZDrey Viertel Fahrr
nicht wieder heyrathen konnen,

veerbleiben ſolle.

Pe Dato BPerlin, den 26. Julii, 1747.
NMaddeburg, gedruckt bey dem Konigl. Preuß. privil. Hoff Buchdrucker,

Nicolaus Gunther.
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Whun kund und fugen hiermit zuwiſſen: Nachdem von Uns bemer

cket worden, daß durch die bisherige Verfaſſung, wornach ein Wittwer

vor Ablauff eines halben Jahres von dem Tode ſeiner Frauen anzurtch

neen, zur zweyten Ehe nicht ſchreiten darf, ohne zuvor deshalb Diſpen—

ſation zu ſuchen, ſehr viele lneconvenientdien entſtanden, und in

ſponderheit der Landmann, dadurch in ſeiner Wirthſchaft und Nahrung

nicht nur mercklich behindert, ſondern verſchiedentlich gantz und gar zu

ruck geſetzet worden; Daß Wir aus Landesvaterlicher Huld und Gna

de, und zur Conſervation Unſerer Unterthanen hierunter eine Aen

derung zu treffen reſolviret haben.

Wir ſetzen und ordnen nehmlich hiermit und in Krafft dieſes als ein
Jbeſtandiges Geſetze, daß von nun an einem jeglichen Wittwer, wes

Standes er auch ſeh, erlaubet ſeyn und frey ſtehen ſolle, nach Ver

flieſſung eines Viertel Jahres oder dreyer Monathe von dem Tage des

Abſterbens ſeiner erſten Frauen anzurechnen, ſich wiederum anderwei—

tig zu verheyrathen, ohne dazu beſondere Diſpenſation zu ſuchen1

oder nothig zu haben, jedoch dergeſtalt und alſo, daß er nach der bis

herigen Verfaſſung vor Vollziehung der anderweiten Ehe, mit ſeinen

Kindern erſter Ehe ſich gantzlich auseinander ſetzen und Richtigkeit

machen muſſe: Jn Anſehung derer Wittwen aber laſſen Wir es derer

bekannten Urſachen halber bey der Geſetzmaſigen Verfaſſung, daß ſol—

che wenigſtens unter einer Zeit von drey Viertel Jahren zur zweyten

Ehe nicht wieder ſchreiten durffen: Und befehlen ubrigens Unſern ſamt—
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Aichen Regierungen und Conſiſtoriis, auch reſpeckive Unſerm

Ofkicio fiſci, ſich nach dieſem Edict gehorſamſt zu achten, und dar—

uber gebuhrend zu halten, und ſolches nicht nur gewohnlicher maſſen

publiciren, ſondern auch von denen Cantzeln in Unſern geſamten Lan

den ableſen zu laſſen. Uhrkundlich unter Unſerer Hochſteigenhandigen

Unterſchrifft und aufgedruckten Konigl. Jnnſiegel. So geſchehen und

gegeben Berlin, den 26ten Julii, 1747

Sriedrich.

E,v. Brand. G. D.v. Arnim. L.F.v. Bismartck. J








	Edict, daß von nun an Denen Wittwern erlaubet seyn solle, nach Ablauf eines Viertel Jahres von dem Tage des Absterbens ihrer Frauen anzurechnen, sich wiederum zu verheyrathen; Jn Ansehung Derer Wittwen aber, es bey der Verfassung, dass selbige vor Verlauff Drey Viertel Jahre nicht wieder heyrathen können, verbleiben solle
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